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■ samten MfS stehen der Linie IX darüber hinaus weitere Er
kenntnisquellen und Oberprüfungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
die im Einzelfall für die Wahrheitsfinc’ung und Wahrheits- 
sicherung von ausschlaggebender Bedeutung sind, obwohl sie 
- wie im einzelnen noch zu begründen sein wird - im Er- 
mittlungsergebnis des Er m itt lu ngs ve r f ah re ns und im weiteren 
Verlauf des Strafverfah re ns nicht ausgewiesen werden kön
nen .
Auf Grund dieser sich aus den irn Abschnitt 1.2. erläuterten 
Charakter der Untersuchungsarbeit im MfS ergebenden Situatio 
sind wir gezwungen,auch die über die strsfprozessuale Be- 
weislehre hinausgehenden Aspekte der Beweisführung in der 
Untersuchungsarbeit des MfS zu behandeln.
Dementsprechend wird in der Forschungsarbeit begrifflich 
zwischen der Beweistheorie im Strsfverfahrensrecht (auch 
strafprozessuale Beweis lehre genannt )^jjd der Beweistheorie 
in der Untersuchungsarbeit des Mf ̂ ^pt^Schieden. Dabei um
faßt letztere die strafprozessuale Beweislehre vollständig, 
geht jedoch in den noch darausteilenden Seiten über diese
hinaus .
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2.2.1, Der Beweis fuh'rungsprozeß im Strafver f ahren und in
der Untersuchungsarbeit als Einheit von Erkenntnis- 

_______qewinnunn und Beweisen __  ______ _______

Bereits im vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, daß der 
Erkenntnisprozeß im Strafverfahren und in der Untersuchungs
arbeit streng genommen aus zwei Prozessen besteht, nämlich 
den Frozeß Her Ernennt nisnewinnung (der Wahrheitsfindung) 
und den Frozeß des Beweisens (der Wahrheitssicherung) .
Beide zwar auf vielfältige Weise miteinander verknüpfte und 
sich gegenseitig bedingende, aber nicht miteinander identi
sche Prozesse machen den spezifischen Erkenntnisprozeß im 
Strafverfahrsn aus. Er wird vom Gesetzgeber und demzufolge 
in der Strafverfahrensrechtswissenschaft durchgehend als 
Beweis führunosProzeß bezeichnet. Wir beziehen diese Auf
fassung auch auf den Erkenntnisprozeß in der Untersuchungs-


